
Vergangenheitsbewältigung bietet? Muß die Tätigkeit des Mini
steriums für Staatssicherheit nicht an Personen festgemacht 
werden? Sollten nicht gerade wir hier in diesem Haus uns vor 
einer entpersonifizierten Vergangenheitsbewältigung, vor einer 
anonymen Tätermasse hüten? Sollten wir nicht den Schritt nach 
vorn wagen?

Wie soll Neubeginn ohne Aufarbeitung möglich sein? Treffen 
wir mit dieser Namensnennung denn tatsächlich den Bereich 
der Schuldigen? Es handelt sich hier um informelle Mitarbeiter, 
die kleinsten Bausteine jenes gigantischen Unterdrückungsap
parates, nicht um die Befehlshaber, sondern um Spitzel, die 
zweifellos zum Funktionieren der Maschinerie notwendig wa
ren.

Der Auschuß fragte sich: Stehen die Abgeordneten als erste 
frei gewählte Parlamentarier in der DDR nicht in einer erhöhten 
moralischen Verantwortlichkeit?

(Beifall)

Stehen sie nicht für eine neue Politik und eine neue Verhal
tensweise? Erheben sie nicht den Anspruch auf den aufrechten 
Gang? Sollte das eine Namensnennung auch bei laufenden Fern
sehkameras nicht rechtfertigen?

Der Ausschuß mußte sich bei seinen Überlegungen aber auch 
danach orientieren, welche Motivation die Antragsteller oder die 

.Befürworter des Antrags hier im Plenum mit der Beschlußlage 
verbunden haben? Hofft nicht mancher hier im Saal, durch die 
Nennung der Namen die eigene Person im Lichte der Öffentlich
keit reinzuhalten, auf diesem Wege indirekt eine Bestätigung für 
seine Unbescholtenheit zu erlangen?

Dies, meine Damen und Herren, vermögen dieser Antrag und 
die absolvierten Überprüfungen nicht zu leisten. Spätestens seit 
den Ausführungen des Abgeordneten Hildebrand muß klar sein: 
Die auf der Grundlage der Drucksache Nr. 5 vom Zeitweiligen 
Prüfungsausschuß nach ebenjenen bereits genannten Kriterien 
bestätigten Namen sind eine Zufallsauswahl.

Meine Damen und Herren! Ich will es mit aller Deutlichkeit sa
gen: So wie das MfS die Akten in wohlweislicher Konfusität 
übergeben hat, kann niemandem bescheinigt werden, daß es 
über ihn keine belastende Akte in den Archiven gibt.

Und letztlich bleibt auch noch die Frage nach der Ausgewo
genheit von Tat und Strafe. Durch die Nennung des Namens im 
Plenum ist die Öffentlichkeit auf das höchste Maß hergestellt. Ei
ne Möglichkeit zur Differenzierung des Einzelfalls scheint kaum 
noch gegeben. Die Konsequenzen für die Person, für die Ehe

frau, für die Kinder, für die gesamte Familie sind nicht abschätz
bar.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag ver
langt das Abwägen zwischen dem Recht der Opfer, zwischen 
dem Bedürfnis nach Offenheit und nach Wahrheit und der mo
ralischen Schuld einzelner, die heute im Rampenlicht der Öf
fentlichkeit stehen. Diese gewichtige Entscheidung konnte der 
Zeitweilige Prüfungsausschuß nicht treffen. Der Auschuß 
kann sich nicht selbst seiner Pflichten entziehen. Er kann sich 
nicht selbst andere Bedingungen definieren, als die Volkskam
mer ihm aufgetragen hat. Der Zeitweilige Prüfungsausschuß 
hat deshalb in der Drucksache Nr. 246 a der Volkskammer vor
geschlagen, dem eingebrachten Antrag nicht zuzustimmen. 
Diese Entscheidung, meine Damen und Herren, muß in voller 
Verantwortung über die Bedeutung und die Konsequenzen der 
Entscheidung die Volkskammer selbst treffen. Wir konnten un
serer Verantwortung nur insoweit Genüge tun, als daß wir ge
stern dem Volkskammerpräsidium von unseren Beweggrün
den Bericht erstattet und heute in der Hoffnung verbleiben, 
daß alle Fraktionen im Bewußtsein um die Brisanz der Proble
me die Entscheidung treffen, die sie für richtig halten. - Danke 
schön.

(Beifall)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Es liegen zwei Wortmeldungen vor. Ich bitte von der Fraktion 
der DSU den Abgeordneten Haschke, das Wort zu nehmen. - Ei
ne Anfrage? - Herr Abgeordneter Schwanitz, es war noch eine 
Anfrage. Mikrofon 5 bitte.

Frau Wollenberger(Bündnis 90/Grüne):

Herr Abgeordneter! Meinen Sie nicht, daß die Betreffenden 
genügend Gelegenheit hatten, sich nicht für ein Mandat in der 
Volkskammer zu bewerben

(Starker anhaltender Beifall)

und sich somit auch nicht der Gefahr ausgesetzt hätten, öffent
lich exponiert zu werden? Und wie, wenn man jetzt die Namen 
nicht nennt, will man denn verhindern, daß sich die Betreffen
den auch für andere Mandate, z. B. im Landtag, bewerben?

(Beifall)

Schwanitz, Berichterstatter des Zeitweiligen Prüfungsaus
schusses:

Frau Wollenberger! Wir waren uns dieser Brisanz sehr wohl 
bewußt. Aber, ich glaube, Sie haben das auch an den Worten ge
merkt: Es geht hier nicht um unsere subjektive Meinung, son
dern es geht um die Verantwortung, die dieses Parlament zu die
ser Frage hat.

(Zurufe: Genau!)

Und deshalb hat das Parlament die Möglichkeit, jetzt an dieser 
Stelle die Entscheidung zu fällen. Wir geben die Verantwortung 
in die Hände derer, die uns den Auftrag erteilt haben, nämlich in 
Ihre, in die Hände des Parlamentes. Und dort muß entschieden 
werden.

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Noch eine Anfrage? - Mikrophon 5.

Matzat (Bündnis 90/Grüne):

Ich möchte Sie fragen, ob Sie Ihre eigene Argumentation für 
glaubwürdig, für wahrhaftig halten, oder ob es nicht vielmehr so 
ist, daß Sie eine Sprache reden, die weder wir hier noch die Bür
ger draußen verstehen - zusätzlich zu dem, was Frau Wollenber
ger gesagt hat.

(Beifall)

Wissen Sie, Ihre Argumentation in Bezug auf die inoffiziellen 
Mitarbeiter erinnern mich sehr an eine Erzählung von Franz 
Werfel - ich bin Vertreter der Bürgerbewegung -, nämlich daß 
der Ermordete und nicht der Mörder schuld ist.

Schwanitz, Berichterstatter des Zeitweiligen Prüfungsaus
schusses:

Ich kann dazu nur noch einmal anschließen: Wir haben uns 
darüber im Ausschuß lang und breit unterhalten und auch ge
stritten, aber wir waren uns alle am Ende darüber einig, daß un
ser Auftrag an dieser Stelle nur lauten kann, der Kammer unsere 
widerstreitenden Beweggründe mitzuteilen. Die Kammer kann 
sich der Verantwortung nicht entziehen, und die Kammer soll 
entscheiden

(Beifall, vor allem bei der SPD)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Ich bitte nun von der Fraktion der DSU den Abgeordneten 
Haschke, das Wort zu nehmen.
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